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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT
MITTELTHURINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beschluss-Nr. PLV 43/03/24 vom 06.02.2024
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

zweckdienlichen Unterlagen für die Beteiligung zum Entwurf des
2. Sachlichen Teilplanes ,,Windenergie"

Rechtsgrundlagen:
• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1

des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist (ROG)
• Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2012, zuletzt geändert durch Gesetz vom

07. Dezember 2022 (GVBI. S. 473) (ThürLPIG)

Am 07.12.2022 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) beschlossen, ei
nen neuen Sachlichen Teilplan „Windenergie" aufzustellen (PlV 29/05/22). Am 12.12.2023 wurde
der Beschluss gefasst, den Entwurf des 2. Sachlichen Teilplans „Windenergie" zu veröffentlichen
und die Beteiligung gemäß § 9 Abs. 2 ROG i.V.m. § 3 ThürLPIG durchzuführen. In Ergänzung
dieses Beschlusses fasst die RPG unter Würdigung der in der Thüringer Datenaustauschplattform
bereitgestellten Unterlagen folgenden Beschluss:

Folgende Unterlagen stellen im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 2 ROG und des § 3 Abs. 2 Satz 2
ThürLPIG zweckdienliche Unterlagen dar:

• Meta-Unterlage mit Übersichten über den Zugang zu weiterführenden Informationen

• Herleitung der Mindestgröße der Vorranggebiete Windenergie

• Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
(Hrsg.): Gutachten zur ,,Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen" (2021)

• Auflistung der Kur- und Erholungsorte zum 31.01.2022

• Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz: Herleitung der Dichtezen
tren für kollisionsgefährdete Vogelarten in Thüringen (2023)

• Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie: Vogelzugkarte Thüringen - Projekt
dokumentation (2009)

• Roth, M. & Fischer, C.: Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten als Basis für die Be
messung der Höhe von Ersatzgeldzahlungen in Thüringen. Erläuterungsbericht zu dem
Projekt im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2018)

• Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie: Kulturdenkmale mit erhöhter
Raumwirkung in Mittelthüringen 2015

• Karten zum räumlichen Umgriff von Kriterien der Einzelfallprüfung:
-- Karte 1 ,,Biotopverbund"
- Karte 2 ,,Vögel und Fledermäuse"
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- Karte 3 ,,Schutzgebietsplanungen, Flugsicherung und Luftsport, Hochwasser"
- Karte 4 ,,Verschiedenes"

Begründung:

Am 12.12.2023 wurde der Beschluss gefasst, den Entwurf des 2. Sachlichen Teilplans ,,Windener
gie" zu veröffentlichen und die Beteiligung gemäß§ 9 Abs. 2 ROG i.V.m. § 3 ThürLPIG durchzu
führen. Beide Gesetze sehen vor, dass zusätzlich zu den Planunterlagen weitere ,,zweckdienliche
Unterlagen" veröffentlicht werden. Diese Unterlagen sollen es ermöglichen, ,,die Beteiligungsbe
rechtigten möglichst umfassend über die künftigen Gehalte des Raumordnungsplans zu informie
ren und damit in die Lage zu versetzen, für den weiteren Planungsprozess verwertbare Stellung
nahmen abzugeben". Ob Unterlagen in diesem Sinne zweckdienlich sind, ist gemäß § 9 Abs. 2
Satz 2 ROG und § 3 Abs. 2 Satz 1 ThürLPIG ausdrücklich der Einschätzung der planaufstellenden
Stelle anheimgegeben, die insoweit über einen Beurteilungsspielraum verfügt. Die planaufstel
lende Stelle ist gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 ThürLPIG die RPG, die durch diesen Beschluss der
Planungsversammlung ihren Beurteilungsspielraum nutzt und ihrer Einschätzung Ausdruck ver
leiht.

Vor diesem Hintergrund ist anzumerken, dass der Entwurf des 2. Sachlichen Teilplans ,,Windener
gie" eine ausführliche Begründung mit mehreren umfangreichen Anlagen enthält. In dieser Be
gründung nebst Anlagen wird detailliert dargestellt,
• mit welchen Arbeitsschritten die Vorranggebiete ermittelt werden,
• worin die einzelnen Arbeitsschritte bestehen,
• zu welchen Ergebnissen die Arbeitsschritte führen und
• inwiefern Umweltbelange betroffen sind.

Bereits die Planunterlagen machen somit die Ermittlung der Vorranggebiete weitestgehend nach
vollziehbar. Die Plangeberin ist sich jedoch im Klaren darüber, dass die Beteiligungsberechtigten
nicht zu allen Unterlagen und Daten Zugang haben, die die Plangeberin als Grundlagen für die
Ermittlung der Vorranggebiete verwendet hat.
Zweckdienliche Unterlagen sind vor diesem Hintergrund nach Einschätzung der Plangeberin vor
allem diejenigen Unterlagen und Daten, auf die die Plangeberin Bezug nimmt, die jedoch für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Darüber hinaus erscheint es der Plangeberin zweckdienlich,
eine Meta-Unterlage zu veröffentlichen aus der hervorgeht,
• welche Informationen bereits in den Planunterlagen zu finden sind,
• welche Unterlagen und Daten im Internet zugänglich sind und
• welche Unterlagen als zweckdienliche Unterlagen veröffentlicht werden.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 23
Anwesende Stimmberichtigte: 21
Zustimmung: 20
Gegenstimmen: 0
Enthaltung: 1
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1 Schubert in: Kment, Raumordnungsgesetz, 1. Auflage 2019, § 9 Rn. 55


